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Entwurf eines Bundesgesetzes über die Errichtung der Bundesanstalt  
„KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial“ (Gedenkstättengesetz - GStG);  
Ressortstellungnahme 
 
 

Das Bundesministerium für Bildung und Frauen nimmt Bezug auf das do. Schreiben vom 

8. März 2016, dankt für die Übermittlung des Entwurfes eines Bundesgesetzes über die 

Errichtung der Bundesanstalt „KZ-Gedenkstätte Mauthausen/Mauthausen Memorial“ 

(Gedenkstättengesetz - GStG) und nimmt wie folgt Stellung: 

 

Seitens des Bundesministeriums für Bildung und Frauen wird eingangs ausdrücklich begrüßt, 

dass mit dem vorliegenden Entwurf eines Gedenkstättengesetzes erstmals eine detaillierte 

rechtliche Verankerung der Aufgaben der KZ-Gedenkstätte Mauthausen vorgesehen wird. 

 

Diese Verankerung betrifft nicht nur die wesentliche Aufgabe des Gedenkens und der 

wissenschaftlichen Aufarbeitung, sondern berücksichtigt der gegenständliche Entwurf in 

positiver Weise auch die Entwicklung der Gedenkstätte in den letzten Jahrzehnten zu einem 

wesentlichen demokratiepolitischen und zeitgeschichtlichen Bildungsort der Republik. 

 

Zu § 3 des Entwurfes: 

In vorstehend genanntem Sinne wird bei den Aufgaben der Bundesanstalt in Z 5 zu Recht die 

Vermittlung an sich und die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Vermittlungsmodellen 

definiert und festgeschrieben. In Zusammenhalt mit den korrespondierenden Erläuterungen zur 

Vermittlungsarbeit als Aufgabe der Bundesanstalt sollte jedoch ein Hinweis auf die 

pädagogische Vermittlungsarbeit (Zielgruppe Schülerinnen und Schüler) als auch auf die 

Maßnahmen zur Lehrkräfte-Fortbildung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für 

Bildung und Frauen als auch mit _erinnern.at_ aufgenommen werden. 
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Weiters ist positiv die Berücksichtigung der Tatsache anzumerken, dass die Gedenkstätte als 

Teil einer Gruppe von Institutionen mit bildungspolitischem Auftrag konzipiert ist und dass für die 

Erfüllung dieser Aufgabe eine Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen Institutionen und 

Akteurinnen bzw. Akteuren notwendig ist (Z 8). In diesem Zusammenhang wird zu den 

korrespondierenden Erläuterungen angeregt, diese im Sinne zu präzisierender 

Zusammenarbeitspartnerinnen und -partner explizit um das Bundesministerium für Bildung und 

Frauen sowie um _erinnern.at_ zu ergänzen. 

 

Eine Kopie dieser Stellungnahme wird dem Präsidium des Nationalrates in elektronischer Form 

zur Verfügung gestellt. 

 
 

Wien, 19. April 2016 
Für die Bundesministerin: 

Mag. Andreas Bitterer 
 
 
Elektronisch gefertigt 
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